
Beitragsordnung Los FanGlubberos e.V.

�1 Gültigkeit

Diese Beitragsordnung ist für alle Mitglieder des eingetragenen Vereins Los
FanGlubberos e.V. nach der Satzung des Vereins �3.7 gültig.

Die Leistung des Mitgliedsbeitrag erfolgt jährlich durch das Mitglied.

�2 Beitragshöhe

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben einen Mitglieds-

beitrag in Höhe von 5 e (Fünf Euro) zu leisten.

Minderjährige Mitglieder haben keinen Mitgliedsbeitrag zu leisten.

�3 Beitragsleistung

Der Mitgliedsbeitrag soll bevorzugt durch die Mitglieder zum 1. Juli des

Jahres auf das vereinseigene Konto überwiesen werden.

In Ausnahmefällen kann der Mitgliedsbeitrag auch beim Kassenwart oder

Vorstand in Bar beglichen werden.

Alle beglichenen Mitgliedsbeiträge werden durch den Verein quittiert.

�4 Änderungen der Beitragsordnung

Diese Beitragordnung kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung nach

�5.5 der Vereinssatzung abgeändert oder aufgehoben werden.
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